
 

 

Anerkennung von bilingualen Quereinsteigenden (Native Speaker Teil B Nr. 2.5) 

Besitzen Sie einen 

Schulabschluss, der 

auf dem Niveau des 

mittleren 

Schulabschlusses ist? 

Ja 

Kein Quereinstieg 

über diesen Weg 

möglich.  

Sie können eine 

befristete 

Anerkennung als 

Native Speaker bei 

der Kitaaufsicht 

beantragen 

Eine, auf den Personalschlüssel 

anrechenbare, Tätigkeit in bilingualen 

Kitas im Land Berlin ist nun möglich. 

Parallel zur Tätigkeit sind die 

Fortbildungen zu erbringen.  

Nach Absolvierung der beauflagten Fortbildungen (ggf. einer Sprachauflage) kann auf 

Antrag eine dauerhafte Anerkennung als Native Speaker ausgestellt werden. 

Nein 

Ist die folgende Sprache Ihre Muttersprache? 

-arabisch  -portugiesisch  

-chinesisch  - russisch 

-englisch  -spanisch  

-französisch -türkisch 

-italienisch 

 

Besitzen Sie 

mindestens das 

deutsche B1 

Sprachniveau? 

Nein 

Antrag 

Ja 

Nein 

Ja 


